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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/14/0130 B 25. März 2020 RS 3 (hier: ohne den ersten Satz)

Stammrechtssatz

Es ist dem Revisionswerber zwar darin beizup>ichten, dass bei "theologischen Wissenslücken" keine überzogene

Erwartungshaltung an das diesbezügliche Wissen des Asylwerbers anlegt werden darf (vgl. VwGH 14.3.2019, Ra

2018/18/0441). Aber auch bei der Beurteilung, welches Wissen konkret von einem Asylwerber erwartet werden kann,

handelt es sich letztlich immer um eine Beurteilung im Einzelfall, bei der auch sonstige nach der konkreten Sachlage

maßgebliche Umstände zu berücksichtigen sind (etwa, wenn es um Wissen geht, von dem angenommen werden kann,

dass es eine die Konvertierung ernsthaft anstrebende Person jedenfalls erworben hat, umso mehr wenn sie angibt, an

bestimmten kirchlichen Unterrichtseinheiten teilgenommen zu haben).Es ist dem Revisionswerber zwar darin

beizup>ichten, dass bei "theologischen Wissenslücken" keine überzogene Erwartungshaltung an das diesbezügliche

Wissen des Asylwerbers anlegt werden darf vergleiche VwGH 14.3.2019, Ra 2018/18/0441). Aber auch bei der

Beurteilung, welches Wissen konkret von einem Asylwerber erwartet werden kann, handelt es sich letztlich immer um

eine Beurteilung im Einzelfall, bei der auch sonstige nach der konkreten Sachlage maßgebliche Umstände zu

berücksichtigen sind (etwa, wenn es um Wissen geht, von dem angenommen werden kann, dass es eine die

Konvertierung ernsthaft anstrebende Person jedenfalls erworben hat, umso mehr wenn sie angibt, an bestimmten

kirchlichen Unterrichtseinheiten teilgenommen zu haben).
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